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Kultur beim Bund gäbe es gute Gründe: die
schlechte Koordination der staatlichen Ebenen,
die mangelnde Dokumentation und die Mühe
der Bürokratie mit neuen Kunstformen zählen
dazu. Diese Position des «Zuwenig» würde indes
die Tatsache ignorieren, dass Kulturförderung
in der Tat nicht jenes Zaubermittel ist, «das sich

selbst beliebt macht» um noch einmal Knüsel zu
zitieren – der Ausweg aus der «Rechtfertigungs­falle

» wäre nicht gefunden. Hingegen sind heute

die Fragen zu diskutieren, die eine politische
Mehrheit morgen beantwortet haben will.
Bewertung: Welches gesellschaftliche Problem soll
mit Kulturförderung eigentlich gelöst werden?
Was beispielsweise steht heute in der Schweiz
einer lebendigen kulturellen Vielfalt konkret
entgegen?

Rechtfertigung: Entsprechen die geforderten
Massnahmen der übrigen gesellschaftlichen
Ordnung? Sind Nutzen und Kosten gerecht auf
die Gesellschaft verteilt? In diesem Lichte sind
beispielsweise Abweichungen vom Subsidiaritätsprinzip

begründungsbedürftig, nicht dessen

Befolgung.
Geltung: Zu zeigen wäre, welche Ressourcen
materieller und immaterieller Art, welche Strukturen
dazu führen werden, dass die Kulturförderung ihre

hochgesteckten Ziele erreichen kann. Deshalb
wären Vorzeigeprojekte so wichtig – aber es müssen

Vorzeigeprojekte sein, die übergeordneten
Kriterien genügen, die also kulturelle Vielfalt
gefördert, Identität geschaffen oder kulturellen
Dialog nachhaltig ermöglicht haben.
Nachweis: Zu zeigen wäre, inwiefern einzelne
Massnahmen die beabsichtigten Wirkungen
tatsächlich hervorrufen; inwiefern beispielsweise
Kulturprojekte im Ausland tatsächlich zu einem

«Dialog» mit diesem Ausland führen können und
was von einem solchen Dialog an Wirkungen zu
erwarten wäre.

Dies sind Leitfragen für die Konzeption
einer konsensfähigen Kulturpolitik. Diese würde
jene gesellschaftlichen Probleme systematisch
erfassen, die durch Kulturpolitik gelöst werden
müssen und auch können beispielsweise solche
rechtlicher, ordnungspolitischer oder sozialer
Natur). Sie würde Auszeichnungen vergeben nicht
nur an Kulturschaffende, sondern auch an
Kulturförderer; an solche nämlich, die hinsichtlich
Strukturen, Prozessen und Ergebnissen den
Intentionen der Förderung – nicht nur der Geförderten

– gerecht zu werden vermochten. Sie hätte
eine kulturpolitische Charta gemässigter Kräfte
über die Parteigrenzen hinweg zur Grundlage,
dem Vorbild der Schweizer Städte für Kulturfragen

folgend, die Ähnliches vor Jahren geleistet
haben.
A uch über diese Kulturpolitik liesse sich
trefflich streiten. Sie wüsste sich aber zu behaupten,

indem sie verständliche Begriffe für ihre
Leistungen wählen und besetzen würde: «Innovation

» «Neugier» «Sinn(lichkeit)» «Kommunikation

» «Kunst» und «Freiheit» gehörten vermutlich

dazu. Sie wüsste sich zu behaupten, indem
sie andere Begriffe in die bürokratische Sphäre
verbannen würde: «Defizitdeckung» «Beiträge»

«Unterstützung» «Subvention» gehörten dazu.
Auch die Landwirtschaft dankt nicht auf jeder
Milchpackung «für die Unterstützung» des

zuständigen Bundesamtes!» Argumentation statt
Anwaltschaft: so könnte, nach der «Kulturpflege»

der Nachkriegszeit und der «Kulturdemokratie»

der 60er und 70er Jahre, wieder eine Kultur-politik

entstehen, die «Boden unter den Füssen»

hat – den Boden des 21. Jahrhunderts.

Neue Hauptsachen
Etienne Piguet

Einwanderungsland Schweiz
Fünf Jahrzehnte halb geöffnete Grenzen

«CH Wissen» 186 Seiten,
26 Grafiken und Tabellen,
kartoniert, CHF 19.80
ISBN 3-258-07055-5

Rolf Keller et al. Hrsg.)

spiel plan
Schweizer Jahrbuch für Kulturmanagement 2006

215 Seiten, 24 s/w Fotos,
2 Abbildungen, kartoniert,
CHF 39.–
ISBN 3-258-07046-6

Das «Schweizer Jahrbuch fürKulturmanagement» informiert
über Tendenzen, Meinungen und aktuelle Fragen. Die diesjährige
Ausgabe setzt Schwerpunkte zum Thema der Professionalisierung in
der Kultur und zur Ausarbeitung des ersten schweizerischen
Kulturförderungsgesetzes.

CH Wissen – die neue Sachbuchreihe bei Haupt
Ebenfalls neu erschienen: Martine Rebetez: Helvetien im Treibhaus,

ISBN 3-258-07056-3 • S. Boisseaux, D. Barjolle: Geschützte
Ursprungsbezeichnungen bei Lebensmitteln,
ISBN 3-258-07011-3 • Alle Bände CHF 19.80

Haupt Verlag verlag@haupt.ch • www.haupt.ch
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